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Kenntnisnahme:

Der neue Landespsychiatrieplan Nordrhein-Westfalen, seine Bedeutung für den LVR 
sowie Bezugspunkte zur Staatenprüfung UN-Behindertenrechtskonvention (Follow Up-
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UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

ja
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Worum geht es hier?   

 

 

In leichter Sprache 

 

Wenn die Seele krank ist, sind manche Menschen sehr oft traurig 

oder ängstlich. Viele sind dann sehr nach-denklich oder schlafen nicht gut.  

Jeder Mensch ist da anders. 

 

 

 

 

In unserem Land Nordrhein-Westfalen gibt es viele Angebote und Hilfen 

für Menschen mit einer seelischen Erkrankung oder Behinderung. 

 

Die Landes-Regierung hat jetzt einen neuen Plan gemacht. 

Der Plan heißt so: Landes-Psychiatrie-Plan. 

 

Psychiatrie ist ein schweres Wort.  

In leichter Sprache heißt das: die Seele behandeln. 

 

Das Wort Psychiatrie meint auch oft das:  

Krankenhaus für seelisch Kranke. 

 

In dem Landes-Psychiatrie-Plan steht:  

So wollen wir die Angebote und Hilfen in NRW verbessern. 

 

Das steht auch in dem Plan:  

Alle Menschen haben die gleichen Menschen-Rechte. 

Kranke und behinderte Menschen dürfen  

nicht unmenschlich behandelt werden.   

Zum Beispiel: Es soll keinen Zwang geben. 
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren. Mit der Telefonnummer 0221-809-6153 

erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte (00.300).  

Bilder: © Reinhild Kassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der LVR hat an dem Plan mitgearbeitet. 

Hier beschreibt der LVR jetzt, wie er seine eigenen Angebote  

und Hilfen verbessern will. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-6153 

 

Viele Informationen zum LVR in leichter Sprache  

finden Sie hier: 

www.leichtesprache.lvr.de 
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Zusammenfassung: 

 

Die Vorlage berührt insbesondere die Zielrichtungen: 

 

Z1. Die Partizipation von Menschen mit Behinderung im LVR ausgestalten 

Z2. Die Personenzentrierung im LVR weiterentwickeln 

Z3. Die LVR-Leistungen in Form des Persönlichen Budgets steigern 

Z4. Den inklusiven Sozialraum mitgestalten 

Z9. Menschenrechtsbildung im LVR systematisch betreiben des LVR-Aktionsplans zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

 

Am 18.04.2017 wurde der Landespsychiatrieplan veröffentlicht. 

Diese Vorlage beschäftigt sich zum einen mit dem Prozess der Erstellung des 

Landespsychiatrieplanes, dessen Schwerpunkte und Handlungsfelder und deren 

Bearbeitung durch die Verbundzentrale. Zum anderen berichtet sie auch zu den 

Ergebnissen der Staatenprüfung Deutschlands hinsichtlich der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention im Handlungsfeld Psychiatrie (interne Follow Up-

Berichterstattung). 

 

Der Landespsychiatrieplan NRW ist mit allen relevanten Beteiligten und Betroffenen in 

einem prozesshaften, trialogischen und durch das Gesundheitsministerium koordinierten 

Verfahren zwischen Mai 2005 und Februar 2017 entstanden. 

 

Mit In-Kraft-Treten des neuen PsychKG zum 01.01.2017 wurde in  

§ 32 Abs. 3 PsychKG NW die Verpflichtung festgelegt, einen solchen Plan zu erstellen und 

nach fünf Jahren bei Bedarf fortzuschreiben. 

 

Vertretungen des Landschaftsverbandes haben im Lenkungsausschuss (LR 8,  

Vertr. LR 7), allen sechs Unterausschüssen und einigen Arbeitsgruppen mitgewirkt. 

 

Grundlegend wurden bei allen Sitzungen die Grundsätze der Psychiatrie-Enquête 

(1975) und die anschließenden „Empfehlungen der Expertenkommission“ (1988) 

herangezogen. Die 1989 im SGB V und 2002 im SGB IX verankerte Prämisse, nach der 

den besonderen Bedürfnissen psychisch kranker Menschen Rechnung zu tragen ist, wurde 

bis heute in zahlreichen sozial- und gesundheitspolitischen Aktivitäten und rechtlichen 

Reformen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene und von den Vereinten Nationen 

(insbesondere durch die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2009 in Deutschland in 

Kraft trat) aufgegriffen und weiterentwickelt. 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Zielsetzung des Landespsychiatrieplans                                                        5 

 

2. Beteiligungsorientiertes Verfahren                                                                5 

2.1 Beteiligungsorientierte Phase (5/2015 – 10/2016)                                         5 

2.2 Koordinations- und Steuerungsgruppe des MGEPA (11/2016 – 2/2017)           7 

 

3.  Grundlagen/UN-Behindertenrechtskonvention                                               7 
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4. Handlungsfelder, Handlungsempfehlungen                                                   10 

 

4.1 Ambulante Krisenhilfen ausbauen und vernetzen                                          10 

4.2 Patientenorientierung in der Behandlung und Überwindung der Sektoren        10 

4.3 Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken – integrierte 

Behandlung und Rehabilitation                                                                    11 

4.4 Ältere psychisch kranke Menschen – Komplexleistung Behandlung,  

          Rehabilitation und Pflege                                                                            13 

4.5 Soziale Teilhabe, Arbeit und Beschäftigung ermöglichen –  

          Personenzentrierung umsetzen                                                                   14 

4.6 Hilfeplanung und Steuerung optimieren                                                       15 

4.7 Selbsthilfe und Partizipation – Strukturen fördern                                         16 

4.8 Zwang minimieren und überwinden – Beschwerdewesen ausbauen                18 

4.9 Menschen in spezifischen Problemlagen bedarfsgerecht unterstützen              19 

4.9.1 Menschen mit geistiger Behinderung und psychiatrischem                             19 

           Behandlungsbedarf: 

4.9.2 Kooperation Suchthilfe und Psychiatrie                                                         20 

4.9.3 Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte                                            21 

4.9.4 Menschen im Maßregelvollzug - Verbesserung der Prävention von                  23 

          Gewalttaten psychisch Kranker und Kooperation Allgemeinpsychiatrie und 

Maßregelvollzug an den Schnittstellen weiterentwickeln 

4.10  Ausbau von Prävention und Gesundheitsförderung - Inklusion fördern und     24 

          Exklusion verhindern 

 

Das Herzstück des Landespsychiatrieplans NRW ist sein Kapitel 3, in welchem alle 

Handlungsfelder aufgeführt sind, die aus Landessicht vorrangig bearbeitet werden sollen. 

Diese werden vorliegend unter 4. einzeln beschrieben und ergänzend die jeweiligen 

Positionierungen des Klinikverbundes und die weiteren Planungen dazu dargestellt. 

Dabei wird deutlich, dass es zwischen den Handlungsempfehlungen des 

Landespsychiatrieplanes und den Zielen sowie der strategischen Ausrichtung des LVR-

Klinikverbundes vielfältige Übereinstimmungen und Verknüpfungen gibt.  

 

Der Landespsychiatrieplan NRW und der Bericht mit den Ergebnissen der 

beteiligungsorientierten Phase können heruntergeladen werden unter 

www.mgepa.nrw.de/publikationen, Veröffentlichungsnummern 221 und 222. 

 

 

 

http://www.mgepa.nrw.de/publikationen
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2174: 

 

 

Der neue Landespsychiatrieplan Nordrhein-Westfalen, seine Bedeutung für den 

LVR sowie Bezugspunkte zur Staatenprüfung UN-Behindertenrechtskonvention 

(Follow Up-Vorlage Psychiatrie) 

 

 

1. Zielsetzung des Landespsychiatrieplans 

 

Im Frühjahr 2015 hat das Land NRW entschieden, nach dem Muster einiger weiterer 

Bundesländer, einen neuen Landespsychiatrieplan aufzustellen. Dieser Plan sollte – im 

Unterschied zum Krankenhausplan 2015 - nicht nur den Leistungssektor des SGB V mit 

seinen stationären, teilstationären und ambulanten Leistungen zum Gegenstand haben, 

sondern auch darauf abzielen, eine umfassende Aufarbeitung der bisher vorhandenen 

Hilfestrukturen über die Sektorengrenzen hinweg (insbesondere auch SGB IX) für 

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen vorzunehmen. Das bisher Erreichte sollte 

analysiert, Entwicklungsziele aufgezeigt und konkrete Empfehlungen für die zukünftige 

Entwicklung der Versorgungslandschaft formuliert werden. 

Die Erarbeitung des Landespsychiatrieplanes sollte mit allen relevanten Beteiligten und 

Betroffenen in einem prozesshaften, trialogischen und durch das Gesundheitsministerium 

koordinierten Verfahren erreicht werden. 

Mit § 32 Abs. 3 PsychKG NW hat die Verpflichtung einen solchen Plan zu erstellen und 

nach Bedarf fortzuschreiben, mittlerweile eine gesetzliche Grundlage erhalten. 

 

2. Beteiligungsorientiertes Verfahren 

 

2.1 Beteiligungsorientierte Phase (5/2015 – 10/2016) 

 

Die Erstellung des Landespsychiatrieplanes erfolgte in zwei Schritten. Bis September 

2016 wurde in einer beteiligungsorientierten, partizipativen Phase mit den 

Betroffenenverbänden, den Leistungsträgern, den Fach- und Wohlfahrtsverbänden sowie 

den Fachgesellschaften in über 70 Sitzungen diskutiert. Die aktuelle Situation der 

psychiatrischen Versorgung in NRW wurde in sechs eigens gebildeten Unterausschüssen 

betrachtet; zu spezifischen Fragestellungen arbeiteten neun Arbeitsgruppen zu.  

Eine Steuerungsgruppe des Ministeriums hielt die umfangreichen Ergebnisse in einem 

Bericht fest. Dieser wurde durch den Lenkungsausschuss konsentiert. 
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Lenkungsausschuss

Arbeitsstruktur 
Landespsychiatrieplan

Unterausschüsse (Besetzungssteuerung MGEPA)

Soziale Teilhabe/
Arbeit und Beschäftigung

Patientenzentrierte und sektorübergreifende 
Behandlung – Klinik und

ambulanter Sektor

Psychisch kranke Kinder und Jugendliche

Psychisch kranke ältere Menschen

Gesundheitsförderung, Prävention,  
Antistigma/Inklusion

Krisenhilfe/Krisenintervention

Regionale Koordination und Steuerung

Schnittstelle Sucht

Schnittstelle Forensik

Psychisch kranke Migrantinnen/Migranten

Geschlechtergerechte Psychiatrie

Psychisch kranke Menschen mit weiteren 
Beeinträchtigungen (Lern- , Sinnes- und 

körperliche Beeiunträchtigungen)

Selbsthilfe und Partizipation

MGEPA – Steuerung
Koordinations- und Steuerungsgruppe 

Versorgungsforschung, Qualitätsentwicklung

Aus- Fort- und Weiterbildung, 
Personalentwicklung

Zwang in der Psychiatrie
Vor-

Schläge 
>>>

A
R
B
E
I
T
S
G
R
U
P
P
E
N

Besetzungssteuerung
Bedarf

Bedarf
Delegation

 

Von Seiten des Landschaftsverbandes Rheinlands haben folgende Personen an den 

Beratungen und Bearbeitungen in den Arbeitsgremien mitgewirkt: 

 

I. Lenkungsausschuss:  

Martina Wenzel-Jankowski, LVR-Dezernentin 8  

Stellvertretung: Dirk Lewandrowski, LVR-Dezernent 7 

 

II. Unterausschüsse: 

 

1. Unterausschuss "Gesundheitsförderung, Prävention, Antistigma/Inklusion"  

Bernd Woltmann, LVR-Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte 

 

2. Unterausschuss "Selbsthilfe und Partizipation" 

Friedhelm Kitzig, LVR-Dezernat 8  

Prof. Dr. Birgit Janssen, LVR-Klinikum Düsseldorf 

 

3. Unterausschuss "Patientenzentrierte und sektorübergreifende Behandlung – 

Klinik und ambulanter Sektor“ 

Martina Wenzel-Jankowski, LVR-Dezernentin 8 

Stellvertretung Prof. Dr. Wolfgang Gaebel, LVR-Klinikum Düsseldorf 

 

4. Unterausschuss "Soziale Teilhabe/Arbeit und Beschäftigung" 

Dirk Lewandrowski, LVR-Dezernent 7 

Stellvertretung Dr. Dieter Schartmann, LVR-Dezernat 7 

 

5. Unterausschuss "Psychisch kranke ältere Menschen" 

Prof. Dr. Tillmann Supprian, LVR-Klinikum Düsseldorf 

 

6. Unterausschuss "Psychisch kranke Kinder und Jugendliche" 

Rolf Mertens, LVR-Dezernat 8 
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III. Arbeitsgruppen 

 

1. Arbeitsgruppe Zwang in der Psychiatrie 

Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, LVR-Klinik Köln 

Dr. Wolfgang Görtz, LVR-Klinikum Düsseldorf 

 

2. Arbeitsgruppe Regionale Koordination und Steuerung 

Prof. Dr. Birgit Janssen, LVR-Klinikum Düsseldorf 

 

In allen Gremiensitzungen wurde das Konsensprinzip angestrebt. In den Fällen, in denen 

trotz kontroverser Diskussionen und Standpunkte keine Übereinstimmung erzielt werden 

konnte, wurde der jeweilige Dissens dokumentiert. 

 

2.2 Koordinations- und Steuerungsgruppe des MGEPA (11/2016 – 2/2017) 

 

In einem zweiten Schritt wurde auf Grundlage dieses Berichtes in enger Abstimmung mit 

den ebenfalls fachlich zuständigen Ministerien für Arbeit, Integration und Soziales, 

Familie, Kinder, Jugend und Kultur, Inneres und Kommunales und dem Justizministerium 

der Landespsychiatrieplan erstellt. 

 

Nach einer Einführung werden in Kapitel 2 (Grundsätzliche Anforderungen an das 

Hilfesystem) auf Grundlage eines unter allen Akteuren und Akteurinnen entwickelten 

Selbstverständnisses die gemeinsam erarbeiteten Anforderungen an ein passgenaues 

Hilfesystem und daraus abgeleitet grundsätzliche Anforderungen an die 

Leistungserbringung formuliert (s. o.). 

 

Als Herzstück des Landespsychiatrieplans wird das Kapitel 3 (Handlungsempfehlungen, 

Maßnahmen und Entwicklungsprojekte) bezeichnet, in dem die Handlungsfelder 

aufgeführt sind, die aus Landessicht vordringlich zu bearbeiten sind. Impulse aus der 

Beteiligungsphase wurden aufgegriffen, um konkrete Handlungsschritte zu skizzieren, die 

der Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung in den kommenden Jahren dienen 

sollen. 

 

Kapitel 4 und 5 umfassen Anhänge mit umfassenden Daten zur Epidemiologie von 

psychischen Störungen, Lebenslagen von Menschen mit psychischen Erkrankungen und 

einer Bestandsaufnahme der sektorübergreifenden psychiatrischen Versorgung in NRW. 

 

Am 18.04.2017 wurde der Landespsychiatrieplan veröffentlicht. Er ist nach fünf Jahren zu 

überprüfen und gegebenenfalls fortzuschreiben. 

Der Landespsychiatrieplan NRW und der Bericht mit den Ergebnissen der 

beteiligungsorientierten Phase können heruntergeladen werden unter 

www.mgepa.nrw.de/publikationen, Veröffentlichungsnummern 221 und 222. 

 

3. Grundlagen/UN-Behindertenrechtskonvention 

 

Das Land hat mit der Landespsychiatrieplanung „die Zielsetzung verbunden, ein 

inhaltliches Grundgerüst passgenauer Hilfen im Sinne eines gemeinsam mit den 

beteiligten Akteurinnen und Akteuren entwickelten Selbstverständnisses und daraus 

abgeleitete grundsätzliche Anforderungen an die Leistungserbringung zu formulieren“ 

(LPP NRW S.7). 

http://www.mgepa.nrw.de/publikationen
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Grundlegend sind dabei die Grundsätze der Psychiatrie-Enquête“ (1975) und die 

anschließenden „Empfehlungen der Expertenkommission“ (1988) herangezogen 

worden. Die 1989 im SGB V und 2002 im SGB IX verankerte Prämisse, nach der den 

besonderen Bedürfnissen psychisch kranker Menschen Rechnung zu tragen ist, wurde bis 

heute in zahlreichen sozial- und gesundheitspolitischen Aktivitäten und rechtlichen 

Reformen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene und von den Vereinten Nationen 

aufgegriffen und weiterentwickelt. 

 

Ebenfalls herangezogen wurde die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK), die 2009 

in Deutschland in Kraft trat. Gemäß Vorlage Nr. 14/567 (Abschließende Bemerkungen 

des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zur ersten 

Staatenprüfung Deutschlands) informierte die Verwaltung schon 2015 über den 

Abschluss dieses ersten völkerrechtlichen Prüfungsverfahrens. 

 

Das Verhältnis einer Behindertenrechtskonvention zur Psychiatrie kann folgendermaßen 

beschrieben werden:  

 

Zum einen können längerfristige psychische Erkrankungen zu Beeinträchtigungen in der 

gesellschaftlichen Teilhabe beitragen. Der o.g. UN-Fachausschuss spricht hier von 

Menschen mit psychosozialen Behinderungen. Zum anderen sind selbstverständlich 

auch Menschen mit diversen („anderen“) Behinderungen von psychischen Erkrankungen 

und damit ggf. einhergehend zusätzlichen psychosozialen Behinderungen betroffen.  

 

Diese Vorlage anlässlich des neuen Landespsychiatrieplans stellt in Zusammenarbeit mit 

der Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte (00.300) zugleich den „Follow up-

Bericht“ im Handlungsfeld Psychiatrie dar. Das Handlungsfeld wird in den 

Abschließenden Bemerkungen bzw. in der BRK mehrfach angesprochen: 
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Thema 

Vgl. 

Abschließende 

Bemerkungen 

Vgl. UN-

Behindertenrechtskonvention 

Entstigmatisierung 

 

Ziffer 19 f. Artikel 8  

(Bewusstseinsbildung) 

Angemessene  

Vorkehrungen im Einzelfall 

in Rechtsverfahren 

Ziffer 27 f. 

 

insb. 28 b! 

Artikel 13  

(Zugang zur Justiz) 

Zwangsunterbringung Ziffer 29 f. Artikel 14  

(Freiheit und Sicherheit der Person) 

Maßregelvollzug  Ziffer 31 f. Artikel 15  

(Freiheit von Folter oder grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe) 

Freiheitseinschränkungen Ziffer 33 f. Artikel 15  

(Freiheit von Folter oder grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe) 

Gewaltschutz und  

Beschwerdemöglichkeiten 

in Einrichtungen 

Ziffer 35 f. Artikel 16  

(Freiheit von Ausbeutung, Gewalt  

und Missbrauch) 

Zwangsbehandlung Ziffer 37 f. Artikel 17  

(Schutz der Unversehrtheit der  

Person) 

Gesundheitliche  

Versorgung bei Flucht und 

Migrationshintergrund 

Ziffer 39 f. Artikel 18  

(Freizügigkeit u. 

Staatsangehörigkeit)+ Artikel 25 

(Gesundheit) 

Wahlmöglichkeiten, wie 

andere Menschen in der 

Gemeinschaft zu leben 

Ziffer 41 f. Artikel 19 

(Unabhängige Lebensführung und 

Einbeziehung in die Gemeinschaft) 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat nach dem Beschluss vom 26.07.2016 - 1 BvL 8/15 –

klargestellt, dass dem UN-Fachausschuss in den Art. 34 ff. BRK kein Mandat zur 

verbindlichen Interpretation des Vertragstextes übertragen worden ist.  

 

Insofern ist darauf hinzuweisen, dass auch die Abschließenden Bemerkungen des UN-

Fachausschusses einen „empfehlenden Charakter“ haben. Dem Gesetzgeber verbleibt das 

Letztentscheidungsrecht.  

 

Gleichwohl bilden die „Abschließenden Bemerkungen“ eine wesentliche Grundlage für die 

nächste Staatenprüfung, in deren Rahmen Deutschland zu den Empfehlungen und den 

daraufhin eingeleiteten Maßnahmen wird Stellung nehmen müssen. Im Prozess zum 

Landespsychiatrieplan erfolgte durchaus eine entsprechende Auseinandersetzung.  

 

Die Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte berichtet in der Anlage 1 ergänzend über 

kritische Einschätzungen im besonders sensiblen Kontext von Zwang und Gewalt. 
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Alle genannten Initiativen und gesetzlichen Grundlagen bildeten die Basis für den 

Fachdiskurs in der beteiligungsorientierten Phase und führten zur Formulierung von 

Rahmenbedingungen und Anforderungen zu den großen Themenfeldern 

 

- Krankheitsverständnis, menschenrechtliche Perspektive und gegliedertes System 

(2.1), 

- Selbsthilfe und Partizipation (2.2), 

- Anforderungen an Behandlung, Rehabilitation (2.3), 

- Spezifische Problemlagen im Fokus (2.4), 

- Strukturen und Ausrichtung der Hilfen (2.5), 

- Patientenrechte, Beschwerdewesen (2.6) und 

- Ausgestaltung von Prävention und Inklusion (2.7). 

 

In den genannten Handlungsfeldern setzt der Landespsychiatrieplan 

Handlungsempfehlungen, benennt Maßnahmen und Entwicklungsprojekte des Landes. 

In dieser Vorlage wird u. a. dargelegt, welche Herausforderungen an den LVR-

Klinikverbund und die LVR-Förderprogramme der außerklinischen, 

gemeindepsychiatrischen Versorgung abgeleitet werden können. 

 

4. Handlungsempfehlungen, Maßnahmen und Entwicklungsprojekte 

 

Der Landschaftsverband Rheinland ist aufgrund seiner vielfältigen Aufgaben und 

Zuständigkeiten sowohl als Leistungsträger als auch als Leistungserbringer und 

Impulsgeber ein wesentlicher Akteur bezüglich der psychiatrischen Hilfen und Angebote 

in NRW. Die Mitarbeit in der Steuerungsgruppe, allen Unterausschüssen und relevanten 

Arbeitsgruppen unterstreicht diese wichtige Rolle. Diese wollen die beteiligten 

Fachdezernate auch weiterhin offensiv ausfüllen. 

Bezüglich der einzelnen Handlungsfelder wird im Folgenden dargestellt, wie sich der 

Klinikverbund positioniert und in weitere Projekte einbringen möchte. 

 

4.1 Ambulante Krisenhilfen ausbauen und vernetzen 

 

Der LVR ist bereit, sich an einer Konzept- und Steuerungsgruppe sowie mit seinen 

Kliniken an regionalen Lösungen zu beteiligen. 

 

4.2 Patientenorientierung in der Behandlung und Überwindung der Sektoren 

 

Die LVR-Kliniken befinden sich in einem kontinuierlichen Prozess der Dezentralisierung 

und der Ausweitung von ambulanten und teilstationären Behandlungsangeboten. Ziel ist 

es weiterhin, die strukturellen Voraussetzungen für flexible, sektorenübergreifende 

Behandlungsprozesse auch im Lebensumfeld von Patient*innen zu schaffen. 
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Verteilung zentraler und dezentraler PP- und PM-Kapazitäten in den LVR-Kliniken 2017

Quelle: Bettenspiegel 2017 + Inbetriebnahme Dep. Bergheim am 02.05.2017

Stand: 07.07.2017

dez.-Anteil TK-Anteil

Bedburg-Hau 19% 18%

Bonn 22% 17%

Düren 29% 21%

Düsseldorf 12% 22%

Essen 31% 23%

Köln 17% 24%

Langenfeld 16% 16%

Mönchengladbach 25% 25%

Viersen 13% 13%

LVR 713 Plätze 2.856 Betten 20% 20%

30

15

20

55

23

36

18

94

86

61

33

90

69

56

27

48

109

106

116

56

126

69

56

27

188

484

342

407

143

402

364

170

174

34

44

64

40

222

528

406

407

183

402

364

170

174

Plätze zentral Plätze dezentral Betten zentral Betten dezentral

 

 

Im Jahr 2017 konnte von der LVR-Klinik Düren durch die Verlagerung von 

vollstationären Kapazitäten und die Inbetriebnahme zusätzlicher teilstationärer Plätze ein 

neues dezentrales Behandlungszentrum in Bergheim in Betrieb genommen werden. 

 

In den nächsten beiden Jahren werden die bereits im Krankenhausplan NRW 

ausgewiesenen dezentralen Behandlungsangebote der LVR-Klinik Langenfeld in 

Leverkusen und Solingen ihren Betrieb aufnehmen. 

 

Mit der Umsetzung des Modellvorhabens (§ 64 SGB V) in der LVR-Klinik Bonn leistet 

der LVR einen wichtigen Beitrag zur Erprobung von sektorübergreifender Versorgung (s. 

auch Punkt 4.6). 

 

Weiterhin wirken LVR-Kliniken an der Gestaltung von Integrierten 

Versorgungsmodellen (§140 SGB V NWpG) in ihren Versorgungsregionen mit.  

 

4.3 Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken – integrierte 

Behandlung und Rehabilitation 

 

Aufgrund der im Vergleich zur Erwachsenenpsychiatrie größeren Versorgungsgebiete 

in der KJPPP verfolgt der LVR seit mehreren Jahren eine Dezentralisierung und  

Differenzierung der Behandlungsangebote. 
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Verteilung zentraler und dezentraler KJPP-Kapazitäten in den LVR-Kliniken 2017

Quelle: Bettenspiegel 2017

Stand: 07.07.2017

dez.-Anteil TK-Anteil

Bedburg-Hau 25% 38%

Bonn 15% 38%

Düsseldorf 15% 35%

Essen 38% 38%

Viersen 39% 33%

LVR 169 Plätze 307 Betten 29% 36%

6

18

16

12

12

12

31

62

18

30

28

31

62

30

50

52

50

114 11

30

50

52

50

125

Plätze zentral Plätze dezentral Betten zentral Betten dezentral

 

 

Das Ministerium fokussiert im Landespsychiatrieplan auf den zentralen Gedanken in der 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen, dass Aufwachsen, Erziehung, Bildung und 

Gesundheit nur in Zusammenarbeit verschiedener Beteiligter möglich sind. Dies gilt auch 

für jene Kinder und Jugendliche, die wegen ihrer psychischen Störung oder Erkrankung 

kinder- und jugendpsychiatrische und/oder -psychotherapeutische Hilfe benötigen. Dabei 

wird als ein wesentlicher Wirkfaktor einer erfolgreichen Behandlungs-und 

Rehabilitationsplanung bzw. Hilfeplanung „die umfassende Beteiligung der Kinder bzw. 

Jugendlichen und ihrer Eltern“, angesehen. 

Instrumente zur Sicherstellung der unterschiedlichen Beteiligten in der Versorgung 

psychisch erkrankter Kinder, die organisatorischen Abläufe der Behandlungs- und der 

Hilfeplanung sollen weiterentwickelt und Ressourcen für diese regionalen 

Entwicklungsprozesse zur Verfügung gestellt werden. Entsprechende Leistungen der 

Jugendhilfe als auch die Teilhabeleistungen im Bereich Bildung, Ausbildung und 

Beschäftigung sind zu integrieren und die Schnittstelle zur Kinder- und Jugendmedizin ist 

zu verbessern. 

 

Kinder- und jugendpsychiatrische Verbünde sollen in Anlehnung an den 

Gemeindepsychiatrischen Verbund in den Regionen aufgebaut werden. 

 

Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern in dafür notwendigen Vernetzungen sollen 

regional und unter Vorhaltung des dafür notwendigen Personals sichergestellt werden. 

Möglichkeiten im Rahmen der Prävention für diese Zielgruppe sollen identifiziert und 

finanziert werden. 

 

Den besonderen Anforderungen in der Behandlung von Adoleszenten mit psychischen 

Störungen soll in gemeinsamer Verantwortung der unterschiedlichen Leistungsträger 

entsprochen und bedarfsgerechte Angebote vorgehalten bzw. entwickelt werden. 

 

Bezüglich einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Klinik- und ambulanten 

Sektors sieht der Landespsychiatrieplan NRW vor, dass Anforderungen, Empfehlungen 
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und Entwicklungsprojekte, wie sie für den Bereich der Erwachsenenpsychiatrie formuliert 

wurden, auch in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen gültig bzw. auf diese 

übertragbar sind. 

 

Hinsichtlich der Behandlung und Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen werden 

folgende Entwicklungsprojekte benannt: 

 

 Planungsebene für stationäre Versorgung sind die Gebietskörperschaften. 

Idealerweise sollte eine Versorgungsregion max. 400.000 Einwohner umfassen. 

 Erprobung alternativer, sektorenübergreifender Behandlungsformen für Kinder 

und Jugendliche mit andauerndem fremd- und autoaggressivem Verhalten in 

einem Entwicklungsprojekt. 

 Initiierung eines Fachforums Adoleszenz durch das Land. 

 Bündelung von regionalen Kooperationserfahrungen von Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendhilfe in einer Kooperationskonferenz auf 

Landesebene. 

 Aufbereitung und Bereitstellung der Ergebnisse der Landesinitiative „Starke 

Seelen“ mit den Schwerpunkten Vernetzung und Hilfen für Kinder psychisch 

kranker Eltern. 

 

Darüber hinaus werden mit dem Landespsychiatrieplan besondere Anforderungen an die 

Regelversorgung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen 

benannt: 

 

 Erkennung von behandlungsbedürftigen Störungen bei Kindern und Jugendlichen 

mit erhöhter traumatischer Symptombelastung. 

 Einsatz qualifizierter Sprach- und Integrationsmittler*innen auch zur 

Sicherstellung der Kommunikation mit den Eltern. 

 Wissenstransfer zwischen den an der Versorgung beteiligten Institutionen, 

Weiterqualifizierung und supervisorische Begleitung von niedergelassenen 

Fachkräften. 

 

Der LVR hat maßgeblich die Handlungsempfehlungen des Landespsychiatrieplans mit 

entwickelt und verfolgt diese in seiner strategischen Ausrichtung zur KJPPP konsequent  

weiter. 

 

4.4 Ältere psychisch kranke Menschen – Komplexleistung Behandlung, 

Rehabilitation und Pflege 

 

Der Landespsychiatrieplan nennt mehrere Eckpunkte, welche die Herausforderungen 

durch den demographischen Wandel in einer sich verändernden Gesellschaft mit sich 

bringen, u.a.: 

 

 Stärkung häuslicher und ambulanter Unterstützungsleistungen 

 Bedarf für ältere Menschen an teilstationären und stationären Kapazitäten 

regelhaft prüfen 

 Implementation regionaler Demenznetzwerke 

 Zielgerichtete Weiterentwicklung der Pflegeplanung auf ältere Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen durch Pflegstützpunkte 
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 Mitwirkung von gerontopsychiatrischen Verbünden beim Aufbau von geriatrischen 

Versorgungsverbünden 

 

Die Ziele des LVR-Klinikverbundes, niedergelegt im dem mit Vorlage 14/1103 

vorgelegten LVR-Rahmenkonzept für Gerontopsychiatrie, insbesondere die  

 

• Gestaltung von wohnortnahen, patientenzentrierten und sektorübergreifenden 

Behandlungsprozessen, 

• Einbeziehung der Angehörigen bzw. des jeweiligen Lebensumfeldes in Pflege und 

Behandlung  

• und eine verbindliche Kooperation mit den übrigen Leistungserbringern der 

geriatrischen Behandlung, Rehabilitation und Pflege 

 

können damit zur Realisierung der Vorgaben des Landespsychiatrieplans beitragen. 

 

Die neun LVR-Kliniken bieten an allen Standorten stationäre, teilstationäre und 

ambulante gerontopsychiatrische Leistungen auf den jeweiligen Klinikgeländen und an 

acht Standorten in dezentralen Strukturen an. Sie kooperieren und wirken, dort wo 

vorhanden, mit den vom LVR geförderten Gerontopsychiatrischen Zentren (GPZ) 

zusammen. Damit ist die Basis für weitere Entwicklungsstufen hin zu geriatrischen 

Versorgungsverbünden und zu „Zentren für Altersmedizin“ an den LVR-Kliniken gelegt. 

 

4.5 Soziale Teilhabe, Arbeit und Beschäftigung ermöglichen – 

Personenzentrierung umsetzen 

 

Hier weist der Landespsychiatrieplan auf Chancen hin, die durch die Umsetzung des 

neuen Bundeteilhabegesetzes bestehen. Dabei wird die zentrale Bedeutung des auf 

individuellen Zuschnitt hin konzipierten ambulanten aufsuchenden Leistungsangebots des 

sogenannten Betreuten Wohnens für chronisch psychisch kranke Menschen 

hervorgehoben. Dieses System soll durch die neuen Reglungen nicht gefährdet werden, 

sondern im Sinne der UN-BRK mit dem Ziel einer vollen, wirksamen und 

gleichberichtigten Teilhabe weiterentwickelt werden. 

 

Die Sozialpsychiatrischen Zentren sollen unter Beteiligung der betroffenen Nutzer*innen 

zu Gemeindepsychiatrischen Verbünden weiterentwickelt werden. 

 

Die Teilhabeforschung ist auszubauen.  

 

Im Einzelnen werden folgende Entwicklungsprojekte und Maßnahmen auf Landesebene 

vorgeschlagen: 

 

 Das Land widmet sich verstärkt der Problematik von Menschen mit komplexen 

Unterstützungsbedarfen, moderiert den fachlichen Diskurs mit dem Ziel der 

Schaffung offener Konzepte mit Intensivbetreuung, die modellhaft erprobt werden 

sollen. 

 Begleitung der Umsteuerung auf personenzentrierte Teilhabeleitungen durch das 

Land. 

 Begleitforschung zur Überführung der bisherigen Leistungsform des ambulant 

betreuten Wohnens in die neue Leistungsform Assistenzleistung. 
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Neben der sozialen Teilhabe sieht der Landespsychiatrieplan ein verstärktes Engagement 

zur Erreichung der Ziele der UN-BRK durch einen inklusiven Arbeitsmarkt vor. 

Entsprechend sind die Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) 

weiterzuentwickeln und enger mit Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu 

verbinden. Aus Sicht des Landes sollte das BTHG künftig die Möglichkeit bieten, 

 

 dass voll erwerbsgeminderte Menschen auch außerhalb von Werkstätten 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, 

 dass mit dem „Budget für Arbeit“ betrieblich begleitete Arbeitsplätze gefördert 

werden, 

 dass in den vorgesehenen Teilhabekonferenzen die Teilhabe an Arbeit ein 

zentraler Bestandteil wird. 

 

Die LVR-Kliniken entwickeln die Bereiche für soziale Rehabilitation auf der Basis der mit 

Vorlagen 13/3351, 13/3352, 13/3354 und 13/3357 vorgelegten Entwicklungskonzepte 

fortlaufend weiter. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die fachlichen Anforderungen 

im Zusammenhang mit Hilfen für Menschen mit hohem Integrationsbedarf und die 

angemessene Gestaltung des Sozialraums und der Wohnquartiere. 

 

4.6 Hilfeplanung und Steuerung optimieren 

 

Mit dem Landespsychiatrieplan betont die Landesregierung die Notwendigkeit einer 

stärkeren strukturellen Verbindung zwischen Fall- und Systemebene mit dem Ziel, die 

psychiatrischen und psychosozialen Angebotsstrukturen bedarfsgerecht weiter zu 

entwickeln.  

 

An mehreren Stellen im Landespsychiatrieplan verdeutlicht die Landesregierung ihre 

Überzeugung, dass erst mit einer integrierten Hilfeplanung und gegebenenfalls 

entsprechenden Hilfeplankonferenzen eine personenzentrierte und bedarfsgerechte 

Leistungserbringung ermöglicht wird. 

 

Hinsichtlich der Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit strebt die Landesregierung 

ein Entwicklungsprojekt an, das die Förderung und den Ausbau von 

gemeindepsychiatrischen Verbünden zum Ziel hat. 

„Gemeindepsychiatrische Verbünde als Leistungserbringerverbünde gewährleisten 

gemeinsame Planung, Sicherstellung und Qualitätssicherung der Hilfen und arbeiten in 

regionalen Steuerungsgremien mit (LPP NRW, S. 50-51)“. 

 

Das LVR-Anreizprogramm „Förderung von Verbundkooperationen“ (2007-2012) zielte 

bereits auf die bessere Integration der LVR-Kliniken in den Gemeindepsychiatrischen 

Verbund und hat zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den LVR-Kliniken und 

den Einrichtungen und Diensten der kommunalen psychiatrischen Versorgung 

beigetragen. 

 

Der Klinikverbund flankiert die gewünschte Entwicklung seit Jahren mit 

Zielvereinbarungen und Netzwerktreffen. 
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Beispiel: 

 

Bonn: Einführung von qualitätsgesicherten stationsunabhängigen 

Krankenhausleistungen (SUL) 

 

In Absprache mit der TKK, der BEK und der DAK hat die LVR-Klinik Bonn ein 

Modellprojekt nach §64 b SGB V für die gesamte Allgemeinpsychiatrie und Kinder- und 

Jugendpsychiatrie vereinbart.  

Ziel dieses Vorhabens ist die Einführung von qualitätsgesicherten stationsunabhängigen 

Krankenhausleistungen (SUL). SULs sind dabei intensivierte stationsersetzende 

Leistungen ohne Unterkunft und Verpflegung, deren Einsatz mit dem Ziel der graduellen 

Reduktion der stationären Verweildauer verfolgt wird. Sie werden settingunabhängig 

erbracht und in Leistungskomplexen definiert. Dabei wird auf der einen Seite eine hohe 

Flexibilität zwischen ambulant und stationär angestrebt, auf der anderen Seite soll eine 

längerfristige kontinuierliche therapeutische Beziehung zum Patienten ermöglicht werden.  

 

Ziele hierbei sind: 

 

 Optimierung der Qualität der Versorgung psychisch Kranker 

 Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität der Betroffenen  

 

4.7 Selbsthilfe und Partizipation – Strukturen fördern 

 

Die Inhalte des Landespsychiatrieplans folgen im Themenfeld der „Selbsthilfe und 

Partizipation“ sowie dem Thema „Zwang reduzieren“ dem Grundverständnis der 

Weltgesundheitsorganisation, das ein bio-psycho-soziales Krankheitsmodell für die 

Erklärung und Entstehung von psychischen Störungen in Wechselbeziehung zu Körper, 

Seele und sozialem Umfeld zu Grunde legt.  

 

Aus menschenrechtlicher Sicht und in Analogie mit der Ratifizierung der UN-Konvention 

für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) durch den Deutschen 

Bundestag 2009, stehen dabei die Selbstbestimmung, Teilhabe, Partizipation, Nicht-

Diskriminierung, Geschlechtergerechtigkeit, Zugänglichkeit sowie die Chancengleichheit 

gleichrangig als Themen nebeneinander. Die implizite Forderung des 

Landespsychiatrieplans, dass die Behandlung und Rehabilitation psychischer Störungen 

den individuellen Bedürfnissen der Patient*innen entsprechend mehrdimensional 

auszurichten sind, führt auch in den LVR-Kliniken zu einer methodisch kombinierten und 

in vielen Fällen multiprofessionell erbrachten Versorgungsleistung.  

 

In diesem Zusammenhang initiiert der LVR-Klinikverbund in Zusammenarbeit mit den 

LVR-Kliniken unterschiedliche Projekte und vielfältige Maßnahmen mit dem Ziel der 

„Förderung von Partizipation und Selbstbestimmung“. 
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Vorrangig sind hier zu nennen: 

 

1. Der fortlaufend aktualisierte LVR-Verbundstandard Behandlungsvereinbarung 

 

Behandlungsvereinbarungen sind als Instrument zur Förderung der Partizipation 

und der Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten für alle LVR-Kliniken 

verbindlich eingeführt und mit einem fachlichen Durchführungsstandard hinterlegt. 

 

2. Die Etablierung einer TRIALOG-Plattform Klinikverbund 

 

Mit der Etablierung einer TRIALOG-Plattform beabsichtigt der LVR-Klinikverbund die 

kontinuierliche Einbeziehung der Betroffenen in die Angebotsgestaltung. 

In der Förderung der Sozialpsychiatrischen Zentren wurde bereits eine trialogische 

Beteiligung in einem Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt. 

 

3. Im LVR-Klinikverbund wird bis zum Frühjahr 2019 die Einführung von Peer-

Angeboten durch Genesungsbegleiter*innen in neun LVR-Kliniken erprobt.  

 

Das Projekt berührt und beeinflusst in seiner Zielsetzung die positive Grundhaltung 

der Klinikmitarbeitenden in Richtung des LVR-Aktionsplans und der darin 

enthaltenen Zielrichtung 1 „Die Partizipation von Menschen mit Behinderungen im 

LVR ausgestalten“, in dem die Förderung von Autonomie und Partizipation der 

Patient*innen in der Behandlung unmittelbar positiv durch Genesungsbegleitende 

beeinflusst wird. Im Sinne der UN-BRK geht es hier einerseits um die Inklusion von 

ehemals seelisch erkrankten Menschen ins Arbeitsleben und andererseits um die 

Chance zur Verbesserung von Arbeitsergebnissen in der klinischen Behandlung der 

Patient*innen, zur Erleichterung ihrer Umsetzung und zur Sicherung ihrer 

nachhaltigen Wirkung. 

Zum 31.07.2017 beschäftigen die LVR-Kliniken insgesamt 14 Genesungs-

begleiter*innen in unterschiedlichen Tätigkeitsvarianten bzw. Modellen. 

 

4. Die Bestandsaufnahme, Evaluation und Ableitung von Maßnahmen der 

Durchdringung von multiprofessionellen, partizipativen Behandlungsangeboten in 

den LVR-Kliniken auf Grundlage der Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen 

(z.B. Adherence-Therapie, Safewards, u.a.). 

 

5. Die Beteiligung an einem LVR-dezernatsübergreifenden Workshop zum Thema 

"Partizipation in der Verwaltung" unter Federführung der LVR-Stabsstelle Inklusion 

und Menschenrechte. 

 Ziel des Workshops war es, ausgehend von bestehenden Erfahrungen mit 

Beteiligungsformaten, Synergieeffekte in der Umsetzung weiterer geeigneter und 

praktikabler Beteiligungsformen im LVR zu entwickeln, um eine fachlich-inhaltliche 

Absicherung bzw. Weiterentwicklung von Arbeitsergebnissen der Verwaltung zu 

bewirken, sodass Menschen mit Behinderungen ihre Rechte tatsächlich in Anspruch 

nehmen können.  

Allgemein betrachtet geht es auch um die Ausdifferenzierung der 

Menschenrechtsbildung bei LVR-Mitarbeitenden, dem Empowerment der beteiligten 

Akteure sowie um Sozialraumentwicklung. 
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Auf Grundlage der Erfahrungen und Ergebnisse der o.g. Projekte und Aktivitäten 

werden wir die Entwicklung von trialogischen Kommunikations- und 

Beteiligungsformaten auf verschiedenen Ebenen vorantreiben.  

 

4.8 Zwang minimieren und überwinden – Beschwerdewesen ausbauen 

 

Der LVR-Klinikverbund beschäftigt sich systematisch bereits seit 2010 in seinem 

verbundweiten Arbeitskreis „Prävention von Zwang und Gewalt“ unter Leitung der LVR-

Verbundzentrale, intensiv mit diesen Themen. Der Teilnehmendenkreis setzt sich aus 

ärztlichen pflegerischen und psychologischen Mitarbeitenden der verschiedenen 

Fachbereiche der neun LVR-Kliniken unter Beteiligung des Verbundes Heilpädagogischer 

Hilfen, des Betriebsärztlichen Dienstes, der Stabsstelle Gleichstellung und Gender-

Mainstreaming sowie der Abteilung Rechtsangelegenheiten im Dezernat 8 zusammen.  

 

Die Arbeit dieses Qualitätszirkels besteht in der Identifizierung von „Guter“ oder „Bester 

Praxis“ und Strategien zur Verbesserung der Behandlungsqualität, der Patientensicherheit 

und -beteiligung auf der Grundlage von Ergebnisvergleichen.  

 

Für die Ergebnisvergleiche werden zentrale Auswertungen von Zwangsmaßnahmen im 

LVR-Klinikverbund, jeweils getrennt nach Erwachsenenpsychiatrie und Kinder-und 

Jugendpsychiatrie, durchgeführt. Neben der Anzahl aller Maßnahmen nach 

Abteilungsarten und im Klinikvergleich werden jeweils die Anzahl der Maßnahmen und ihr 

Anteil an der Gesamtfallzahl abgebildet, gefolgt von Darstellungen der Anzahl und des 

Anteils der von Maßnahmen Betroffenen. Hierbei wird meist deutlich, dass eine kleine 

Zahl von schwerst-psychisch Kranken, die durch häufige und zumeist unter Zwang 

verlaufende Aufnahmen gekennzeichnet ist, mehrere Zwangsmaßnahmen während der 

Behandlung auslösen.  

 

Insgesamt verfolgt der LVR-Klinikverbund das Ziel, eine Reduktion von Zwang und 

Gewaltereignissen zu erreichen. Dazu setzt der Klinikverbund auf Prävention und 

Maßnahmen von geringerer Eingriffstiefe in die Autonomie solcher Patient*innen, die vor 

sich selbst oder vor denen andere zu schützen sind (Verhältnismäßigkeit). 

 

a. Ableitung und Erprobung von innovativen Maßnahmen und Instrumenten der 

Gewaltvermeidung und Zwangsreduktion (Deeskalation, Safewards, Soteria-

Elemente, u.a.m.) 

b. Verbesserung der Begleitung und Nachsorge von Zwangsmaßnahmen 

(nachsorgende Gespräche, persönliche Begleitung während der Fixierung) 

 

Hier einige konkrete Beispiele: 

 

 Ausbau des Einsatzes von Behandlungsvereinbarungen (s.o.) 

 

PsychKG-Patient*inneninformation in 22 Sprachen  

 

Die umfassenden Informations- und Aufklärungspflichten gegenüber Menschen mit 

unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen oder anderen Verstehenshemmnissen 

(Patient*inneninformationen in einfacher / bürgernaher Sprache) stellen eine 

Herausforderung dar, der sich der Klinikverbund auf verschiedenen Ebenen (FF ÄD, 
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AK Gewaltprävention) stellen muss; hier insbesondere auch hinsichtlich der Beratung 

zum Absetzen von Medikamenten. 

 

 Maßnahmen der Prävention: Nächtliche Angebote für unruhige und schlafgestörte, 

alte Menschen („Nachtcafe“) im Bereich der Gerontopsychiatrie (Düren, Langenfeld, 

Viersen) 

 Entwicklung eines patientenbezogenen Nachsorgekonzepts bzw. Verbesserung der 

Nachsorge nach Zwangsmaßnahmen (Düren, Essen, Mönchengladbach) 

 Erprobung einer Kombination von Behandlungspass und Behandlungsvereinbarung 

(Bonn) 

 Erstellung, Erprobung und Evaluation eines Deeskalationskonzeptes (Köln) 

 

In den jährlichen Zielvereinbarungen wird zwischen der LVR-Verbundzentrale und den 

LVR-Klinikvorständen seit 2010 kontinuierlich die Umsetzung von Maßnahmen mit dem 

Ziel der nachweislichen Reduzierung von Zwangsmaßnahmen, verbindlich vereinbart. 

 

4.9 Menschen in spezifischen Problemlagen bedarfsgerecht unterstützen 

 

4.9.1 Menschen mit geistiger Behinderung und psychiatrischem 

Behandlungsbedarf: 

 

In verschiedenen Abschnitten ist der Landespsychiatrieplan Menschen mit weiteren 

Beeinträchtigungen gewidmet, insbesondere den Menschen mit Lernschwierigkeiten, die 

beim Landschaftverband Rheinland als Einrichtungsträger der HPH-Netze und LVR-

Kliniken im Wesentlichen als Menschen mit geistiger Behinderung und psychiatrischem 

und/oder psychotherapeutischen Behandlungsbedarf bezeichnet werden. Neben dem 

besonderen Versorgungs- und Behandlungsbedarf dieser Gruppe nimmt der 

Landespsychiatrieplan die im Land kontrovers geführte Debatte auf, die auf der einen 

Seite Spezialeinrichtungen als Ergänzung inklusiver Regelangebote fordert und auf der 

anderen Seite die Sicherstellung von Spezialkompetenz in den Regelangeboten. 

 

Zur Verbesserung der Datenlage werden mit dem Landespsychiatrieplan als 

Entwicklungsprojekte und Maßnahmen auf Landesebene folgende Empfehlungen 

ausgesprochen: 

 

 Für Menschen mit psychischen Erkrankungen und weiteren Beeinträchtigungen wird 

in Abstimmung mit den Fachverbänden eine Übersicht für NRW in Bezug auf 

barrierefreie und bedarfsgerechte psychiatrische und psychotherapeutische 

Angebote erstellt. 

 Wegen der mangelhaften Datenlage und der zum Teil kontrovers geführten 

Fachdiskussion sollte ein Gutachten seitens des Landes in Auftrag gegeben werden, 

das eine Bestandsaufnahme durchführt und auf dieser Grundlage Empfehlungen zur 

Weiterentwicklung der Versorgung herausgearbeitet werden. 

 

Im Anhang des Landespsychiatrieplans werden die Kompetenzzentren für Menschen mit 

geistiger Behinderung und psychiatrischem Behandlungsbedarf an den LVR-Kliniken 

Bedburg-Hau und Langenfeld aufgeführt. 

 

Für Kinder und Jugendliche ist die ambulante und aufsuchende Therapie des 

Fachbereiches Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der 
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LVR-Klinik Viersen genannt, was richtigerweise um das dort vorhandene stationäre 

Angebot zu ergänzen wäre.  

Der LVR-Klinikverbund erkennt den Bedarf dieser Spezialangebote als Ergänzung zur 

Regelbehandlung in den Versorgungskliniken. Dabei soll die Versorgung soweit wie 

möglich durch die Regelbehandlung sichergestellt werden. Erst wenn auf Grund 

besonderer Anforderungen Spezialkenntnisse und -settings erforderlich sind, sollte eine 

Überweisung in eine Spezialeinrichtung erfolgen. 

 

4.9.2 Kooperation Suchthilfe und Psychiatrie 

 

Psychiatrische Versorgung und Suchtkrankenhilfe weisen traditionell unterschiedliche 

Versorgungsstrukturen auf. Das Land NRW sieht daher unterschiedliche 

Planungsgrundlagen für beide Hilfesysteme vor: 

 

 Landeskonzept und Aktionsplan gegen Sucht NRW  

Die Sucht- und Drogenpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen beruht auf dem 

Landeskonzept gegen Sucht und in Umsetzung dessen auf dem Aktionsplan gegen 

Sucht.  

Im Sinne eines Strategiepapiers ist das Landeskonzept gegen Sucht darauf 

gerichtet, notwendige strukturelle und fachlich-inhaltliche Weiterentwicklungen 

unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der wissenschaftlichen Erkenntnisse 

sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene anzustoßen und die hierfür 

erforderlichen Umsetzungsprozesse zu befördern. 

Der Aktionsplan zeigt auf der Grundlage einer aktuellen Problemanalyse prioritäre 

Handlungsbedarfe und Maßnahmen in den Bereichen Suchtprävention und 

Suchthilfe auf. Die im Landeskonzept gegen Sucht NRW festgeschriebenen 

fachlichen Grundsätze und Rahmenvorgaben werden hierbei konkretisiert. 

 

 Landespsychiatrieplan 

Die im Landeskonzept und Aktionsplan gegen Sucht NRW vereinbarten Strategien 

und Ziele der Suchtkrankenhilfe fanden Eingang im Landespsychiatrieplan. 

Ein hoher Anteil suchtkranker Menschen wird in psychiatrischen 

Versorgungsangeboten behandelt. Die Behandlung erfolgt im Rahmen von 

 

 Leistungen der niedergelassenen Fachärzt*innen  

 Ambulanter Substitutionsbehandlung (in Praxen und Klinikambulanzen) 

 Ambulanter Psychotherapie 

 Leistungen in psychiatrischen Instituts/-Suchtfachambulanzen 

 kommunalen Sozialpsychiatrischen Dienste  

 Qualifizierter stationärer Entzugsbehandlung 

 Suchtpsychiatrischer Krankenhausbehandlung 

 Behandlung bei Komorbidität von Sucht und weiteren psychischen 

Erkrankungen 

 

In Bezug auf spezifische Zielgruppen bestehen Schnittmengen, in denen beide 

Hilfesysteme in unterschiedlicher Intensität und unterschiedlicher fachlicher 

Zuständigkeit tätig werden. Auf Grund der Vielzahl an Schnittstellen und der komplexen 

Hilfebedarfe suchtkranker Menschen kommt der Zusammenarbeit der Hilfen eine 

besondere Bedeutung zu.  
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Der Landespsychiatrieplan betont die Notwendigkeit verstärkter Bemühungen um 

Vernetzung von Suchtkrankenhilfe und Psychiatrie zum einen in Bezug auf Behandlung 

und Rehabilitation und zum anderen in Bezug auf regionale und überregionale Steuerung. 

 

Der LVR-Klinikverbund (Dez. 8) unterstützt seit jeher mit verschiedenen Projekten und 

Förderprogrammen die Weiterentwicklung von Kooperationsbeziehungen in der 

gemeindepsychiatrischen Versorgung: 

 

 Mit dem im FB 84 ursprünglich für die Kooperation der kommunalen 

Suchtkrankenhilfe entwickelten und erprobten Konzept des Netzwerkbezogenen 

Qualitätsmanagements (NBQM) wurde ein strukturiertes Verfahren entwickelt, das 

zur Verbesserung der Vernetzung vor Ort beiträgt. 

 

4.9.3 Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte 

 

Von Seiten des Landes wird die Qualität von Behandlung, Rehabilitation und Pflege 

schwerer kranken Menschen als der Maßstab für Psychiatrie und Psychosomatik 

angesehen, zudem fließt explizit eine menschenrechtliche Perspektive ein. Da 

Migrant*innen und insbesondere Geflüchtete häufig unter komplexen und chronifizierten 

Erkrankungen leiden, werden diese mit ihren Bedarfen durch den Landespsychiatrieplan 

besonders in den Blick genommen: 

 

Hinweise auf psychische Belastungen müssen beachtet bzw. erkannt und geeignete 

Verfahrenswege und Routinen zur Vermittlung in die Regelversorgung entwickelt werden. 

Durch frühe Identifizierung von seelischen Belastungen seien Prävention und Förderung 

seelischer Gesundheit und somit auch Teilhabe an bzw. Integration in die Gesellschaft 

möglich. 

 

Die Behandlung von Geflüchteten mit psychischen Störungen im Erwachsenenalter stelle 

jedoch besondere Anforderungen an die Regelversorgung wie z. B. einfache Zugänge, 

bedarfsgerechte und nachhaltige Konzepte, enge Kooperationen der Dienste der 

Regelversorgung mit spezialisierten Psychosozialen Zentren und Beratungsstellen für 

Flüchtlinge. 

 

Im LVR wurde die Notwendigkeit der Schaffung einer migrant*innengerechten 

psychiatrisch / psychosomatisch / psychotherapeutischen Versorgung bereits Anfang der 

2000er Jahre als ein zentrales Thema erkannt. Zur besseren Umsetzung des Zielkatalogs 

auf diesem Gebiet wurden in allen LVR-Kliniken Integrationsbeauftragte benannt. 

 

Der LVR-Klinikverbund stellt darüber hinaus über das LVR-Förderprogramm zur 

„Verbesserung der migrantensensiblen psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung“ 

finanzielle Mittel für die Konzeptionalisierung und Umsetzung kultursensibler Maßnahmen 

im Bereich der LVR-Kliniken zur Verfügung. Auf diese Weise wurde bzw. wird ein Anreiz 

dafür geschaffen, entsprechende Behandlungs- und Hilfsangebote in der (teil-

)stationären und ambulanten Versorgung zu gewährleisten und Mitarbeitende inter- bzw. 

transkulturell zu qualifizieren. Die so entstandenen Angebote wie muttersprachliche 

Sprechstunden oder Migrant*innenambulanzen erleichtern Patient*innen mit 

Zuwanderungs- und Fluchtgeschichte den Zugang in die Regelversorgung.  
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Seit 2008 unterstützt das LVR-Klinikverbundprojekt Migration den jeweiligen 

Förderschwerpunkt des Förderprogramms und trägt durch unterschiedliche Maßnahmen 

zur Bewusstseinsbildung und zum Wissenstransfer bei (s.a. Anlage 2 „Interkulturelle 

Öffnung am Beispiel des LVR-Verbundprojekts Migration“). 

 

Aktuell liegen die Förderschwerpunkte auf dem Einsatz von Sprach- und 

Integrationsmittler*innen (SIM) und auf der Verbesserung der Versorgung von 

Flüchtlingspatient*innen im Behandlungskontext der LVR-Kliniken. 

 

In 2014 und 2015 wurden durch das Klinikverbundprojekt Migration in den LVR-Kliniken 

grundlegende Informationsveranstaltungen und vertiefende Inhouse-Schulungen zum 

Einsatz von SIM in der Behandlung von Patient*innen mit Migrations- und 

Fluchtgeschichte durchgeführt. Mittlerweile hat sich das Setting – auch durch die 

zusätzliche finanzielle Förderung durch Haushaltsmittel im Rahmen der Flüchtlingshilfen 

(seit 2015) -  als Behandlungsroutine etablieren können.  

 

Zur Verbesserung der Versorgung von psychisch kranken/traumatisierten Geflüchteten 

hat das LVR-Klinikverbundprojekt in 2016 verschiedene Schulungs- bzw. 

Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Darüber hinaus wurde eine Broschüre als 

Informationsschrift und Handlungshilfe zu spezifischen Herausforderungen und möglichen 

Lösungsansätzen zur Behandlung von Geflüchteten in den LVR-Kliniken verfasst und allen 

Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. 

 

Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss vom 17.11.2016 wurde die Bereitstellung von 

Haushaltsmitteln für die bedarfsabhängige Förderung des Einsatzes von SIM auch in der 

ambulanten psychiatrischen Versorgung durch die SPZ im Rheinland initiiert, wodurch die 

Möglichkeiten der Versorgung/Unterstützung psychisch kranker Menschen mit Migrations- 

und insbesondere Fluchtgeschichte eine konsequente Erweiterung erfahren haben. 

 

Zielgruppe für den Einsatz von SIM in den SPZ sind vor allem besonders schutzbedürftige 

Flüchtlinge im Sinne der EU-Aufnahmerichtlinie, die unter einer psychischen Störung 

leiden und begleitender psychosozialer Hilfen während bzw. nach einer psychiatrisch-

psychotherapeutischen Behandlung oder beim Zugang in die medizinisch-psychiatrische 

Regelversorgung bedürfen. 

 

Die SPKoM mit ihrer Kernaufgabe der Unterstützung der SPZ bei der Entwicklung 

interkultureller Kompetenz haben, den Erfahrungen in den LVR-Kliniken folgend, in 

Zusammenarbeit mit dem LVR-Klinikverbundprojekt Migration bereits begonnen, 

Schulungsveranstaltungen zu konzipieren und diese den SPZ-Mitarbeitenden anzubieten, 

um ihnen eine sichere und professionelle Zusammenarbeit mit SIM zu ermöglichen. 

 

Auf der Grundlage des Beschlusses des Gesundheitsausschusses vom 20.01.2017 

bezüglich des Antrags Nr. 14/161 erfolgt die Prüfung durch Dezernat 8, welche 

spezialisierten Angebote für schwer traumatisierte Flüchtlinge in den LVR-Kliniken aktuell 

bereits bestehen und unter welchen Rahmenbedingungen Standorten die Möglichkeit 

einer ambulanten Traumabehandlung von Flüchtlingen – orientiert am 

Behandlungsansatz der Ambulanz für Transkulturelle Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie des LVR-Klinikums Düsseldorf („Düsseldorfer Modell“) - gewährleistet 

werden könnte. 
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Grundsätzlich steht der LVR in den kommenden Jahren vor der Herausforderung, die 

genannten Angebote für Flüchtlinge und Migrant*innen zum einen zu verstetigen und 

zielgruppenspezifisch bzw. bedarfsgerecht weiter auszudifferenzieren, zum anderen die 

Integration dieser Patientengruppe in reguläre Behandlungsangebote zu erleichtern, 

indem Prozesse der kultursensiblen Öffnung bzw. Diversity-orientierten 

Weiterentwicklung von Abteilungen – auch unter Einbezug der Perspektive von 

Patient*innen - vorangetrieben werden. 

 

4.9.4 Menschen im Maßregelvollzug - Verbesserung der Prävention von 

Gewalttaten psychisch Kranker und Kooperation Allgemeinpsychiatrie 

und Maßregelvollzug an den Schnittstellen weiterentwickeln 

 

Der Landespsychiatrieplan setzt in Bezug auf den Maßregelvollzug an den Schnittstellen 

zum allgemeinpsychiatrischen Versorgungsnetz an. Dies gilt sowohl für die 

Neuaufnahmen wie auch für die Entlassungen aus dem Maßregelvollzug. 

 

Rund 75 % der Menschen, die gemäß § 63 StGB zu einer Unterbringung im 

psychiatrischen Krankenhaus verurteilt werden, wurden vor ihrer Unterbringung im 

Maßregelvollzug in Einrichtungen der Allgemeinpsychiatrie stationär behandelt. Das 

Ministerium sieht in der Verbesserung der Prävention von Gewalttaten psychisch Kranker 

eine Gemeinschaftsaufgabe. 

 

Im Bereich der Entlassungen sieht das Ministerium die Notwendigkeit, die rationalisierte 

Nachsorge über die forensischen Ambulanzen auszubauen, indem sich forensische 

Psychiatrie und Gemeindepsychiatrie enger verzahnen. 

 

Als Maßnahmen und Entwicklungsprojekte formuliert das Ministerium: 

 

„Die Implementierung adäquater Betreuungsformen für „schwer vermittelbare 

Patientinnen und Patienten“ in Zusammenarbeit mit Projekten im 

allgemeinpsychiatrischen Bereich, die auf die Versorgung von Menschen mit einem 

besonderen und hohen Unterstützungsbedarf zielen, ist unter Beteiligung des Landes 

anzustreben. Das Gesundheitsministerium wird zu einer Dialogveranstaltung einladen.“ 

 

Dieser vom Land postulierte Handlungsbedarf deckt sich mit den Aktivitäten des LVR als 

Maßregelvollzugsträger im Bereich der Entlassungsvorbereitung und außerstationären 

Versorgung von Maßregelvollzugspatient*innen mit besonderem Betreuungsbedarf, die 

aktuell als „schwer vermittelbar“ gelten. Hierzu wird verwiesen auf den Vortrag von Herrn 

Dr. Schmidt-Quernheim im Gesundheitsausschuss am 28.10.2016 zum Pilotprojekt 

Duisburg („Vom Entwicklungsprojekt zum Versorgungspolitischen Programm“) u.a.. 
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4.10  Ausbau von Prävention und Gesundheitsförderung - Inklusion fördern 

und Exklusion verhindern 

 

Prävention und Gesundheitsförderung werden als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

begriffen für deren Bewältigung Präventionsgesetz und das Präventionskonzept NRW 

gute Grundlagen bieten. Als besondere Schwerpunkte werden 

 

 Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern 

 Psychische Störungen als Folge von Arbeitslosigkeit und  

 Früherkennung von psychischen Erkrankungen sowie 

 Anti Stigma- und Antidiskriminierungsinitiativen  

 

genannt. 

 

Insbesondere Belange von Menschen mit Mehrfachbehinderungen sind im Bereich der 

Gesundheitsförderung und Prävention stärker zu beachten. Barrieren im Zugang sollen 

beseitigt werden. 

 

Inklusion fördern und Stigmatisierung von psychisch Erkrankten verhindern werden 

darüber hinaus in Übereinstimmung mit Artikel 8 der UN-BRK als dauerhafte Aufgabe der 

Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit angesehen. 

 

Die Kliniken im LVR-Klinikverbund sind in erster Linie für die Behandlung psychischer 

Erkrankungen unterschiedlicher Ausprägung zuständig. In unterschiedlicher Weise und 

von Standort zu Standort verschieden unterstützen jedoch die Expert*innen im LVR-

Klinikverbund auch verschiedene präventive Angebote und Initiativen, z.B. die 

„Bündnisse gegen Depression“, Aufklärungsangebote in Schulen, die regionale 

Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderungen und psychiatrischem 

Behandlungsbedarf, die regionalen Hilfen für Kinder psychisch -und/oder suchtkranker 

Eltern. 

 

Der LVR wird darüber hinaus die im Landespsychiatrieplan angekündigten, zusätzlich 

ausgewiesenen Entwicklungsprojekte und Maßnahmen 

 

 Durchführung eines Fachkongresses „Prävention bei psychischen Erkrankungen 

einschließlich Anti-Stigma-Arbeit“ und 

 die Durchführung einer Evaluation von Diskriminierungsrisiken und besonderen 

Einschränkungen des Zugangs zu Gesundheitswesen oder Behörden und zu 

öffentlichem Raum für Menschen mit psychischen Störungen 

 

bei Bedarf gerne unterstützen. 

 

In Vertretung 

 

 

W e n z e l – J a n k o w s k i 
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Anlage 1 zu Vorlage Nr. 14/2174: 

Einschätzung des UN-Fachausschusses zu den Themen Zwang und Gewalt  

aus den Abschließenden Bemerkungen 

 

Gemäß Vorlage Nr. 14/567 („Abschließende Bemerkungen des UN-Fachausschusses für 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen zur ersten Staatenprüfung Deutschlands“) 

informierte die Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte über den Abschluss des 

völkerrechtlichen Prüfungsverfahrens der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK). Es ist beabsichtigt, schrittweise zu allen Emp-

fehlungen der sog. Abschließenden Bemerkungen innerhalb des LVR zu prüfen, inwiefern 

sich Handlungsbedarf für den LVR ergibt und mit welchen Lösungsansätzen diesem Hand-

lungsbedarf begegnet werden könnte. 

 

Im Rahmen der Abschließenden Bemerkungen wurde dem Vertragsstaat an mehreren 

Stellen ausdrücklich angeraten, die Praxis der Zwangsmaßnahmen in Deutschland 

zu überdenken. Sowohl die freiheitsentziehende Unterbringung, freiheitsentziehende 

Maßnahmen als auch die unfreiwillige Behandlung werden als kritisch betrachtet (vgl. 

Ziffern 30, 32, 34, 38 der Abschließenden Bemerkungen). 

 

Am 10. August 2017 hat die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention beim 

Deutschen Institut für Menschenrechte anlässlich dieser Thematik in den Abschließenden 

Bemerkungen zwei Ausschreibungen auf den Weg gebracht. Damit verfolgt die Monito-

ring-Stelle das Ziel, ihre Kenntnisse über das deutsche psychiatrische Hilfesystem unter 

dem Fokus Zwang und Zwangsvermeidung zu aktualisieren, zu erweitern und zu vertie-

fen.1  

 

Im Detail werden in den Abschließenden Bemerkungen folgende Punkte angesprochen: 

 

Mit Blick auf das in Artikel 14 BRK verankerte Recht auf Freiheit und Sicherheit der 

Person zeigt sich der UN-Fachausschuss „besorgt über die verbreitete Praxis der 

Zwangsunterbringung von Menschen mit psychosozialen Behinderungen in Einrichtun-

gen, den mangelnden Schutz ihrer Privatsphäre und den Mangel an verfügbaren Daten 

über ihre Situation.“ Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, „alle unmittelbar not-

wendigen gesetzgeberischen, administrativen und gerichtlichen Maßnahmen zu ergreifen, 

 

 um Zwangsunterbringung durch Rechtsänderungen zu verbieten, und mit den Ar-

tikeln 14, 19 und 22 des Übereinkommens übereinstimmende alternative Maß-

nahmen zu fördern; 

 

 um eine unabhängige Überprüfung durchzuführen, gestützt auf eine menschen-

rechtsbasierte Überprüfung der psychiatrischen Dienste für Menschen mit Behin-

derungen und der Achtung ihrer Privatsphäre sowie die Sammlung einschlägiger 

Daten.“ (Ziffern 29 und 30 der Abschließenden Bemerkungen).

                                           
1 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/ueber-uns/ausschreibungen/wissenschaftliche-

werkvertraege/#c21365 
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Im Kontext des Rechtsanspruchs auf Freiheit von Folter oder grausamer, un-

menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (Artikel 15 BRK) drückt 

der UN-Fachausschuss seine Besorgnis darüber aus, dass körperliche und chemische 

freiheitseinschränkende Maßnahmen, insbesondere bei Personen mit psychosozialen 

Behinderungen in Einrichtungen und älteren Menschen in Pflegeheimen zur Anwendung 

kommen. Grundsätzlich ist der UN-Fachausschuss der Auffassung, dass die  

Verwendung körperlicher und chemischer freiheitseinschränkender Maßnahmen, die Iso-

lierung und andere schädliche Praktiken in Deutschland als Folterhandlungen anzuerken-

nen sind. 

 

Um die vorgetragenen Kritikpunkte abzustellen, empfiehlt der UN-Fachausschuss 

 

 „eine Überprüfung mit dem Ziel der offiziellen Abschaffung aller Praktiken vorzu-

nehmen, die als Folterhandlungen angesehen werden; 

 

 die Anwendung körperlicher und chemischer freiheitseinschränkender Maßnahmen 

in der Altenpflege und in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zu ver-

bieten, 

 

 Schadenersatzleistungen für die Opfer dieser Praktiken zu erwägen.“ (Ziffern 33 

und 34 der Abschließenden Bemerkungen) 

 

Mit Blick auf den in Artikel 17 UN-BRK geforderten Schutz der Unversehrtheit der 

Person äußert sich der UN-Fachausschuss besorgt über die Anwendung von Zwang 

und unfreiwilliger Behandlung, insbesondere gegenüber Menschen mit psychosozialen 

Behinderungen in Einrichtungen oder älteren Menschen in Wohnpflegeeinrichtungen so-

wie den Mangel an verfügbaren Daten über die Zwangsunterbringung und Zwangsbe-

handlung. 

 

Daher empfiehlt der UN-Fachausschuss, die notwendigen Maßnahmen, einschließlich ge-

setzgeberischer Art, zu treffen, 

 

 „um sicherzustellen, dass alle psychiatrischen Behandlungen und Dienstleistungen 

stets auf der Grundlage der freien und informierten Einwilligung der/des Betroffe-

nen erbracht werden; 

 

 um Menschenrechtsverletzungen in der psychiatrischen Versorgung und der Al-

tenpflege in allen Bundesländern zu untersuchen.“ (Ziffern 37 und 38 b und c der 

Abschließenden Bemerkungen)
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Speziell für den Bereich des Maßregelvollzugs nimmt der UN-Fachausschuss „mit Be-

sorgnis Kenntnis von dem Mangel an Informationen über Menschen mit Behinderungen 

im Strafjustizsystem, die bei einer Straftat für verhandlungsunfähig erklärt worden sind, 

über den Freiheitsentzug bei Personen aufgrund dieser Erklärung und die Anwendung von 

Maßregeln der Sicherung, oftmals auf unbestimmte Zeit.“ Insofern wird dem Vertrags-

staat empfohlen: 

 

 „eine strukturelle Überprüfung der Verfahren einzuleiten, die genutzt werden, um 

straffällig gewordene Menschen mit Behinderungen zu bestrafen;  

 

 sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichen Zugang zu den Ver-

fahrensgarantien haben, die allen einer Straftat beschuldigten Personen im Straf-

justizsystem zur Verfügung stehen, unter anderem die Unschuldsvermutung, das 

Recht auf Verteidigung und auf ein faires Verfahren; 

 

 angemessene Vorkehrungen an Orten des Freiheitsentzugs sicherzustellen.“ (Zif-

fern 31 und 32 Abschließenden Bemerkungen) 

 

Zum Thema Gewaltschutz und zu den Beschwerdemöglichkeiten für Menschen mit Behin-

derungen (insbesondere) in Einrichtungen kann auf die ausführliche Follow up-Vorlage 

Nr. 14/1180 der Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte verwiesen werden. 

 

Einschätzung der Bundesregierung und der Landesregierung NRW 

 

Im neuen Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung (NAP 2.0) zur UN-

Behindertenrechtskonvention, der im Juni 2016 vom Kabinett beschlossen wurde, spricht 

sich die Bundesregierung dafür aus, „Zwang in der psychiatrischen Versorgung auf das 

unbedingt Notwendige zu begrenzen und damit zur Verbesserung der psychiatrischen 

Hilfesysteme insgesamt beizutragen.“ Dabei setzt sie insbesondere auf „alternative frei-

willige Behandlungsmöglichkeiten“. Als Maßnahme ist ein entsprechendes Forschungspro-

jekt zur „Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem“ im NAP 

2.0 vorgesehen.2 

 

Mit Blick auf Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 des 

Strafgesetzbuches verweist die Bundesregierung darauf, dass schon die bisherigen 

bundesrechtlichen Regelungen den Vorgaben der BRK entsprechen.3 Am 28. April 

2016 wurde ein Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem psychiat-

rischen Krankenhaus gemäß § 63 des Strafgesetzbuches beschlossen. Ziel ist aus Sicht 

der Bundesregierung, „durch entsprechende materiell-rechtliche Konkretisierungen und 

Beschränkungen sowie den Ausbau der prozessualen Sicherungen noch besser unver-

hältnismäßige und vor allem unverhältnismäßig lange Unterbringungen zu vermeiden“.

                                           
2 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016): Nationalen Aktionsplan 2.0 der Bundesregierung zur UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), S. 185. 

3 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016): Nationalen Aktionsplan 2.0 der Bundesregierung zur UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), S. 201. 
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Der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat Ende November 2016 die Neuregelung des 

Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten 

(PsychKG) beschlossen. Die Änderungen sind am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Mit 

der Neuregelung wurden insbesondere die Voraussetzungen zur Anwendung von Zwang 

(insb. von Zwangsbehandlungen) konkretisiert und enger gefasst. Damit wurde versucht, 

Vorgaben der BRK und des Bundesverfassungsgerichts besser gerecht zu werden (vgl. 

dazu auch Vorlage Nr. 14/1502 mit der gemeinsamen Stellungnahme der beiden 

Landschaftsverbände zum Gesetzesentwurf). 

 

Zudem befasst sich auch der neue Landespsychiatrieplan NRW mit dem Thema 

Zwang (vgl. Abschnitt 4.8. in der Vorlage Nr. 14/2174). 
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